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Vereinbarung über Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss

(Jahrgangsstufe 10)

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 04.12.2003)

Die Kultusministerkonferenz sieht es als zentrale Aufgabe an, die Qualität schulischer

Bildung, die Vergleichbarkeit schulischer Abschlüsse sowie die Durchlässigkeit des

Bildungssystems zu sichern. Bildungsstandards sind hierbei von besonderer Bedeu-

tung. Sie sind Bestandteile eines umfassenden Systems der Qualitätssicherung, das

auch Schulentwicklung, interne und externe Evaluation umfasst. Bildungsstandards

beschreiben erwartete Lernergebnisse. Ihre Anwendung bietet Hinweise für notwendi-

ge Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen.

Bildungsstandards greifen allgemeine Bildungsziele auf und benennen Kompetenzen,

die Schülerinnen und Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe an zentralen

Inhalten erworben haben sollen. Sie konzentrieren sich auf Kernbereiche eines Fa-

ches.

Bildungsstandards formulieren fachliche und fachübergreifende Basisqualifikationen,

die für die weitere schulische und berufliche Ausbildung von Bedeutung sind und die

anschlussfähiges Lernen ermöglichen. Die Standards stehen im Einklang mit dem

Auftrag der schulischen Bildung. Sie zielt auf Persönlichkeitsentwicklung und Weltori-

entierung, die sich aus der Begegnung mit zentralen Gegenständen unserer Kultur

ergeben.

Die Kultusministerkonferenz hat beschlossen, Standards für den Mittleren Schulab-

schluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und Erste Fremdsprache (Eng-

lisch/Französisch) zu erarbeiten. Die Bildungsstandards für den Mittleren Schulab-

schluss werden als abschlussbezogene Regelstandards definiert. Sie

- greifen die Grundprinzipien des jeweiligen Unterrichtsfaches auf;

- beschreiben die fachbezogenen Kompetenzen einschließlich zugrunde liegender

Wissensbestände, die Schülerinnen und Schüler bis zu einem bestimmten Zeit-

punkt ihres Bildungsganges erreicht haben sollen;

- zielen auf systematisches und vernetztes Lernen und folgen so dem Prinzip des

kumulativen Kompetenzerwerbs;
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- beschreiben erwartete Leistungen im Rahmen von Anforderungsbereichen;

- beziehen sich auf den Kernbereich des jeweiligen Faches und geben den Schulen

Gestaltungsräume für ihre pädagogische Arbeit;

- weisen ein mittleres Anforderungsniveau aus;

- werden durch Aufgabenbeispiele veranschaulicht.

Die Standards basieren auf fachspezifisch definierten Kompetenzmodellen, die aus

der Erfahrung der Schulpraxis heraus entwickelt wurden. Sie beziehen international

anerkannte Standardmodelle - u.a. theoretische Grundlagen der PISA-Studie und den

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen - ein.

Die Aufgabenbeispiele veranschaulichen die fachlichen Bildungsstandards. Die Zu-

ordnung zu Anforderungsbereichen orientiert sich an den Einheitlichen Prüfungsanfor-

derungen in der Abiturprüfung (EPA). Aufgabenbeispiele und die Beschreibung der

Anforderungsbereiche beruhen auf der praktischen Erfahrung in der Schule und auf

einschlägigen Aufgabenformaten aus bereits vorhandenen Testmaterialien.

Die nachstehende Vereinbarung über Bildungsstandards für den Mittleren Schulab-

schluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und Erste Fremdsprache ersetzt den

Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.05.1995 "Standards für den Mittleren

Schulabschluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache".

Die Kultusministerkonferenz vereinbart:

1. Die Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss in den Fächern Deutsch,

Mathematik, Erste Fremdsprache werden von den Ländern zu Beginn des

Schuljahres 2004/2005 als Grundlagen der fachspezifischen Anforderungen für

den Mittleren Schulabschluss übernommen.

2. Die Länder verpflichten sich, die Standards zu implementieren und anzuwenden.

Dies betrifft insbesondere die Lehrplanarbeit, die Schulentwicklung und die Leh-

reraus- und –fortbildung. Die Länder kommen überein, weitere Aufgabenbei-

spiele zu entwickeln und in landesweiten bzw. länderübergreifenden Orientie-

rungs- und Vergleichsarbeiten oder in zentralen oder dezentralen Prüfungen

festzustellen, in welchem Umfang die Standards erreicht werden. Diese Fest-
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stellung kann zum Abschluss der Jahrgangsstufe 10 erfolgen oder auch schon

zu einem früheren Zeitpunkt getroffen werden, um Interventionen zu ermögli-

chen.

3. Die Standards und ihre Einhaltung werden unter Berücksichtigung der Entwick-

lung in den Fachwissenschaften, in der Fachdidaktik und in der Schulpraxis

durch eine von den Ländern gemeinsam beauftragte wissenschaftliche Einrich-

tung überprüft und auf der Basis validierter Tests weiter entwickelt.


